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' Leibfluhl-Einrichtungen in Haftzellen.
“:.) n. Gr.
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4) Abort—, Wafch-, Bade- und Spül-Einrichtungen.

Die Forderungen, welche an die Abort-Einrichtung einer Gefängnifszelle geftellt

werden, find: Billigkeit in der Anlage und Unterhaltung, Einfachheit in der Hand-

habung, rafche und gründliche Befeitigung der Fäcalftoffe, Reinlichkeit und Ver-

hinderung der Verbindung unter den Gefangenen. ‘

Für kleinere Gefängniffe genügt bezüglich der Abort-Einrichtuugen das Gruben-

oder das Tonnenfyftem.

In jeder Haftzelle wird ein Leibftuhl oder ein anderer geeigneter tragbarer

Abort aufgettellt, welcher durch den Gefängnifswärter aus der Zelle gefchafft und

in dem befonders zu befchaffenden Abortraum (mit Wafferfpülung), der wohl auch

Spülzelle genannt wird, entleert wird. Die Einrichtung des gewöhnlichen Leib—
Ptuhles darf als bekannt vorausgefetzt und bezüglich der Conflruction fonftiger

tragbaren Aborte auf Theil III, Band 5 (Abfchn. 5, D, Kap. 20) verwiefen werden.

Als Vorfchrift follte beachtet werden, dafs der Raum, in welchem der Leib-

ftuhl etc. aufgeftellt, und der Boden, auf welchem derfelbe benutzt wird, maffiv

und nicht von Holz herzuftellen ift; in letzterem fetzen lich Urin und andere Stoffe

in gefundheitsfchädlicher Weife feft.
Es empfiehlt fich bei hölzernen Umfaffungs- und Scheidewänden ein einfaches,

fettes Leibftuhl—Gef’tell aus Gufseifen, aus welchem der aus Steingut oder ver-

zinktem Eifenblech gefertigte Fäcal-Behälter, welcher, um Verunreinigungen zu ver-

hüten, bis an die Decke des Gef’telles reichen mufs, von aufsen herausgenommen

und wieder eingebracht werden kann, oder ein beweglicher gufseiferner Behälter

auf maffiver Unterlage, welcher in einem mit dem Kamin in Verbindung ftehenden

Vorplatz aufgeftellt, in die Zelle hereingezogen und dafelbf’c benutzt werden kann?”).

Bei maffiven Wandungenbedarf es aber nur einer

dauerhaft eingefafften Oeffnung in der gegen den Corridor Fig- 277.

gerichteten Scheidewand mit zwei feften eifernen Thürchen, % / / / //
von Welchen das eine fich gegen den Gang ‚ das andere
gegen die Zelle hin öffnet (Fig. 269 bis 272); in letzterer ' / '
befindet fich vor dem Thürchen eine 12 bis 15cm dicke /
Steinplatte, auf welche der Fäcal-Behälter in Laufnuten /
hereingefchoben und mit einer für gewöhnlich an der Wand

befeftigten _Sitzbrille bedeckt wird?”).
In Unterfuch11ngs-Gefängniffen kann zwifchen beide

Thürchen noch eine fich um eine Achfe drehende eiferne

Trommel eingefchaltet werden, welche zugleich den Sitz

bildet und ein weiteres Sicherheitsrnittel gegen den Aus-

bruch des Gefangenen durch den Leibf’cuhl-Behälter abgiebt

(Fig. 273 bis 276).
In neueren bayerifchen Polizei-Gefängniffen ift die durch

Fig. 27730“) veranfchaulichte Abort—Einrichtung durchgeführt. , @fä_‚ __3»
Das Leibftuhl—Geftell findet in einer Nifche der Gangmauer feinen 'i/‘@/ ' 1/1

Platz und ift durch ein Thürchen vom Arreftraum abgefchieden. Der Fäcal- är;///// / //

Behälter ruht auf einem Schlitten zwifchen erhöhten Tatzen, damit er vom ini/%/7/é//

W/%///// /
293) Siehe die in Fufsnote 295 gedachten nVorfchriften für Leibftuhlbehälter etc.«

299) Siehe auch das über Kübelaborte in Theil III, Band 5 (Art. 263, S, 216) Abort—Einrichtung in bayerifchen

diefes »Handbuches- Gefagte. Polizei.Gefangniffen3oo).

3'”) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. d. bayer. Arch.— u. Ing.—Ver. 1870, B1. 17. 1,20 n. Gr.

Handbuch der Architektur. IV. 7. 20
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Gefangenen nicht unter der Sitzöffnung von der Stelle weggerückt werden kann. Beim Einfchieben des

Behälters Iteigt der Schlitten etwas in die Höhe, wodurch der erftere feft an die Unterfläche des Sitzes

gedrückt wird, fo dafs nichts über den Rand des Behälters lich ergiefsen kann.

Die Commiffion des Vereins der deutfchen Strafanftaltsbeamten empfahl 1885

einen Abort, der durch einen aus Stein in Cement gemauerten und mit Afphaltlack

geftrichenen Sockel gebildet wird, über welchem ein Sitz aus Gufseifen, Schiefer

oder gefirnifstem Holze angebracht ift; auf dem Sockel, möglichft dicht unter den

Sitz reichend, fteht der tragbare Fäcal—Behälter aus Steingut mit \Nafferverfchlufs.

Diefelbe Commiffion verwarf alle Einrichtungen, bei denen die Fäcal-Behälter

durch eine Oeffnung in der Zellenwand nach aufsen auf den Corridor entfernt

werden.

Wo es lich aber um eine gröfsere Zahl von in einem und demfelben Gebäude

untergebrachten Gefängnifs—Localen handelt, wie insbefondere in Zellengefängniffen,

fo Geht man fofort vor der Frage, ob das Portativ-Syftem, d. h. ob tragbare Leib-

ftuhleimer, welche in den am Ende einer Zellenreihe befindlichen Aborten zu ent-

leeren find, oder ob ein anderes Syltem mit unmittelbarer Entfernung der Fäcalfloffe

aus den Zellen gewählt werden folle, welch letzteres mit Erfolg nur das Schwemm—

fyftem fein kann.

Im erfieren Falle kommt die Arbeit der täglich mehrmaligen Entfernung,

Reinigung und Wiedereinftellung einer grofsen Zahl von Leibfiuhlgefäfsen, es kommt

der hierbei unvermeidliche, fich im Gebäude verbreitende üble Geruch, es kommt

weiter in Betracht, dafs auch hierbei eine gröfsere Menge Waffers nicht entbehrt

werden kann, die Fäcalf’coffe alfo doch auch verdünnt werden und der flüffige Theil

derfelben nicht felten durch unterirdifche Abzugscanäle entfernt wird, wenn die

Stoffe einen Düngerwerth behalten follen.

Bei Anwendung des Schwemmfyf’cemes mufs von jeder einzelnen Zelle, bezw.

von drei über einander liegenden Zellen ein Fallrohr in das Erd- oder Kellergefchofs

geführt werden und dort in ein mit den Corridorwänden parallel laufendes gröfseres

Rohr einmünden; letzteres ift mit ftarkem Gefälle anzuordnen und giebt feinen In-

halt in die Hauptabzugsrohre ab, aus denen fich die durch reichliche Zufuhr von

\Vaffer verdünnten Fäcalmaffen entweder in das etwa vorhandene ftädtifche Canal-

netz oder in eine, bezw. mehrere von den Gebäuden entfernt angelegten Gruben

ergiefsen.

Ein fofortiger Abflufs der Fäcalftoffe in Flüffe oder andere natürlichen Reci-

pienten if’t oft nicht zuläffig, häufig auch behördlich nicht geftattet; auch würde der

Düngerwerth derfelben verloren gehen. Man wird defshalb eine Trennung der

flüffigen von den feften Stoffen vornehmen, wie dies bereits in Theil III, Band 5

diefes >>Handbuches« (Kap. 25, unter b) gezeigt wurde, oder man wird eines der

im gleichen Bande (Kap. 8, unter c) vorgeführten Reinigungsverfahren in Anwendung

bringen, oder man kann fich der Desinfections-Einrichtungen bedienen, welche an

gleicher Stelle, aber auch in Kap. 18, 19, 25 (unter c) und 26 befchrieben

worden find.

In den Zellen felbft ift, um das Auffteigen der üblen Dünf’te in den Fallrohren

und das Eintreten derfelben in die Zellen und anderen Räume zu vermeiden, ein

Siphon oder ein fonftiger Wafferverfchlufs anzubringen; auch ift, wie fchon bemerkt,

unerläfslich, dafs die Fallrohre fowohl, als die Abortbecken von Zeit zu Zeit aus-

gefpült werden, was nicht wohl den Gefangenen überlaffen werden kann. Selbft-
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thätige mechanifche Vorrichtungen hierzu bedürfen aber allzu häufiger Reparaturen,
wie denn überhaupt das ganze Syltem von fo vielen Rohren nicht felten zu Repa-
raturen, in Folge von Verftopfungen oder Schadhaftigkeit der Rohre etc., An-
lafs giebt.

Zur Vorficht werden zwar die Fallrohre in befonderen, hierfür ausgefparten
Canälen aufgeführt und diefe mit Oeffnungen gegen die Corridore hin verfehen, fo
dafs man zu den Rohren und insbefondere zu den Siphons und Spülvorrichtungen
gelangen und Reparaturen leicht vornehmen kann. Immerhin kehrt man, vielleicht
nur in Folge zu wenig forgfältiger, technifcher Behandlung des Schwemmfyfiemes, zum
Portativ-Syf’tem zurück oder fpricht fich wenigf‘cens entfchieden für das letztere aus 301).

Die Commiffion des Vereins der deutfchen Strafanf’caltsbeamten fprach fich 1885
dahin aus, dafs Aborte rnit Wafferfpülung unter allen Umfiänden aus Rückficht auf
die Disciplin und der hohen Koflen wegen zu vermeiden find.

Für Gefangene in Gemeinfchaftshaft werden an den Enden der Gefängnifs-

Corridore gröfsere Abort- und Piffoir-Anlagen angeordnet (fiehe die Tafel bei S. 263).

Wafferfpülung follte hierbei niemals fehlen, und es fei in diefer Beziehung auf das

über Trogaborte, Schwemmaborte und über die ‚‘?enm'ngs’fchen Maffen-Aborte in

Theil III, Band 5 (Art. 265, S. 217, bezw. Art. 289, S. 233 u. Art. 325, S. 260).
////////

Für Gefangene in Ein- Fig— 278;
zelhaft wird die Wafch—Ein- /

richtung in der Zelle felbl’c ////////

untergebracht. Für in Ge— /////—

meinfchaftshaft Unter e- ////

brachtewerdenan denEndgen /°/// ® ® ® ® @ ° %
der Corridore gemeinfame %“

\Vafchräume angeordnet.

Die Wafchtifch-Einrichtun—

gen find felbftredend thun-

lichf’c einfach, und es mag

bezüglich derfelben auf

Theil III, Band 5 (Art. 97,

S. 78) 11ingewiefen werden.

In dem auf der Tafel

bei S. 263 dargeftellten Ge-
fängnifs der Straf-Anf’calt am

Plötzen—See find derartige

Wafchräume mit je 20

Becken zu finden Fig. 278

zeigt einen derfelben in

gröfserem Mafsftabe, Fig.

279 deffen Einrichtung.
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Grundrifs einer Wafchflube in der Straf-Anftalt am Plötzen-See

bei Berlin 302). — 1/150 n. Gr.

301) Bezüglich der in Rede fi:ehenden Abort-Einrichtungen fei nicht nur auf Theil III, Band 5 (Abfchn. 5, D und E)

und auf die in Fußnote 295 genannten Schriften aufmerkfam gemacht, (andern auch noch verwiefen auf:

HENNICKE. Spül- und Abtritts-Anlage des Breslauer Inquifitorias. Zeitfchr. f. Bauw. 1857, S. 141.

STEVENS‚ _]. De la can/iruction des pri_/ons czllulaire: zn Belgique. Brüfl'el 1874. S. et.

RASCHDORFF. Das MunicipaLGefängnifs in Cöln. — Abrrittsnnlagen. Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 522.

302) Facf.-Repr. nach: Zeitfch. f. Bauw. 1877, Bl, 66.

273.
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Wafchtifch-Einrichtung zu Fig. 278 302). — 1/5» n. Gr.

275.

Bade-

Einrichtungen. . _

untergebracht, dienen d1efem Zwecke.

Die Wafchtifche belieben aus 3cm

fiarken, 46cm breiten Schieferplatten,

welche durch fchmiedeeiferne Confolen

getragen werden. Die \Vafchbecken find

aus emaillirtem Gufseifen hergeitellt und

haben 26cm Weite. Das oberhalb der

Schieferplatten an der Wand [ich hin-

ziehende \Vaffer-Zuflufsrohr hat 25 mm,

das unterhalb der Tifchplatten befind-

liche Abflufsrohr 50 mm Durchmeffer;

das letztere in mit flarkem Gefälle

verlegt.

Die Wände find mit Oelfarbe ge—

Itrichen; der etwas geneigte Fufsboden

ift mit Afphalt überzogen und an den

Wänden mit hohen Afphaltleii’ten ver-

fehen. Das nach dem Fußboden ge-

langende Waller fammelt fich in zwei

vertieften und mit durchbrochenen eifer—

nen Platten abgedeckten kleinen Be-

hältern und fliefst von dort nach den

lothrechten Fallrohren ab.

Sämmtliche Rohrleitungen, Ver-

Hähne und fnnftigen

Apparate liegen frei und find dem—

fchraubungen ,

nach für Reparaturen leicht zugäng-

lich.

Auch die Bade-Einrichtungen werden in Gefängniffen thunlichf’c einfach gehalten.

Ein oder zwei Räume mit je 4 bis 6 Badewannen, in der Regel im Sockelgefchofs
Als Beifpiel für die Einrichtung von Bade-

zellen diene die in Fig. 283 bis 285 304) dargeftellte bezügliche Anlage aus der

Gefangen-Anitalt zu Chemnitz.
Die im Kellergefchol's untergebrachten Zellen find durch \Vellblechwände von 2,35!!! Höhe von

einander getrennt; vor den \Vannen liegen Holzbänkchen, um die Badenden vor Erkältungen in Folge des

Aut'fetzens der Füfse auf den Afphaltfufsboden zu fchützenao3).
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Fig. 281.

? ’? Schnitt AB.

%
ll

; ; ; Fig'

/W / 7/// CD.

Spülzelle in der Straf-Anfialt bei Rendsburg. — 1/75 n. Gr.

303) Siehe auch: FALGER.
Anflalten. Viert. {. gerichtl, u. 65. Medicin, Bd, 2, S. 149.

Ueber Bade-Einrichtungen in ofi‘entlichen Anflalten, mit. befonderer Rücklicht auf Straf-
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Fig. 283.

Längenfchnitt.

Fig. 284.

Thinwand.
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Fig. 285. ‚: l-[%-l Grundrifs.

\\ %

//_7/ // / 7/ ” // ; ‚ ‚ / %

Badezellen in der Gefangen-Anflalt zu Chemnitz 3°").

1150 n. Gr.

Unter Bezugnahme auf das in Art. 250 (S. 277) über Spülzellen Gefagte wird s _?1761-1
pu ze en

u. Kehricht—hier in Fig. 280 bis 282 die Einrichtung der Spülzelle in der Straf-Anf’calt bei Rends-
fchlote.

burg hinzugefügt.
In der einen Ecke der 4,24 m langen und 2,00 m breiten Zelle befindet fich der Ausgufs a, darüber

ein Kaltwafierhahn 11. An der der Thür gegenüber liegenden Langfeite find die beiden Iteinernen Spül-

becken b,b anfgeflellt7 deren jedes einen Ablauf hat7 der nach der Rinne r führt; letztere leitet die

ablaufende Flüffigkeit in den Ausgufs a. Ueber den beiden Spülbecken ift ein Schwenkhahn .; mit kaltem

und warmem Waller angebracht.

Für die Befeitigung des Kehrichtes aus Zellen und Gängen ifl in größeren

Straf-Ani’calten am Anfang oder am Ende jeden Zellenflügels ein befonderer, von

304) Nach: BOERNER, P. Bericht über die Allgemeine deutfche Ausfiellung auf dem Gebiete der Hygiene und des

Rettungswefens. Berlin x882—83. Band ;. Breslau 1885. S. 463.


